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Mitgliederreglement 
Dieses Reglement basiert auf den Statuten des Turnvereins Bleienbach (TVB).  
 
1. Rechte 

 Jedes Riegenmitglied hat das Recht, 
 die wöchentlichen Turnstunden zu besuchen. 
 in den Turnstunden von kompetenten Leitpersonen geführt zu werden. Die Riegenhauptleitun-

gen verfügen über ein Pflichtenheft, das sie einzuhalten haben. 
 sich bei Schwierigkeiten an die Riegenleitung oder die Vertretungen aus dem Vorstand zu wen-

den. 
 Weiterbildungen, die dem Turnbetrieb und der Riege dienen, auf Kosten des Vereins zu besu-

chen. 
 an Riegenanlässen teilzunehmen. Nehmen Jugendliche unter 16 Jahren an Riegenanlässen teil, 

liegt die Verantwortung bei den Erziehungsberechtigten. 
 am Riegenstand und an der Hauptversammlung ihre Stimme abzugeben. 
 an Vereinsanlässen teilzunehmen. 

 
2. Pflichten 

Jedes Riegenmitglied ist verpflichtet, 
 die Weisungen der Leitpersonen in den Turnstunden einzuhalten. 
 Absenzen frühzeitig der Riegenhauptleitung zu melden. 
 den Jahresbeitrag pünktlich zu bezahlen. 
 Startgelder für Wettkämpfe zu entrichten. 
 nach erfolgter Anmeldung an den Wettkämpfen und Meisterschaften teilzunehmen oder im Ver-

hinderungsfall ohne Arztzeugnis das Startgeld selbst zu entrichten. 
 Adressänderungen der Riegenhauptleitung zu melden. 
 bei Aktivitäten oder Anlässen des Turnvereins mitzuhelfen (altersgemässer Einsatz). 
 am Riegenstand und an der Hauptversammlung teilzunehmen. 
 die ethischen Richtlinien einzuhalten. 
 die Statuten und die Vereins-/Riegenbeschlüsse zu befolgen. 
 die Interessen des Vereins zu wahren. 

 
3. Verhalten 

Jedes Riegenmitglied wird ersucht, 
 der Riegenleitung sowie den Mitturnenden Respekt zu erweisen. 
 das Training regelmässig zu besuchen. 
 Verdacht auf sexuelle Übergriffe oder Belästigung unverzüglich der Riegenhauptleitung oder di-

rekt dem Präsidium zu melden. 
 sorgfältig mit Turnmaterialien und den Räumlichkeiten umzugehen. 
 in Arbeitsgruppen und OKs mitzuwirken. 
 in der Jugendförderung mitzuarbeiten (Leitende). 
 bei öffentlichen Auftritten den TVB gebührend zu vertreten. 
 dem Material des Turnvereins Sorge zu tragen (Turngeräte, Kleider etc.). 
 das Turn- und Tätigkeitsprogramm einzuhalten. 

 
4. Datenschutz 

 Der TVB bewirtschaftet die Personalien der Mitglieder unter Gewährleistung des Datenschutzes: 
 Die Vereins-/Mitgliederdaten werden mittels einer Online-Vereinssoftware verwaltet, welche ein 

Höchstmass an Sicherheit garantiert. 
 Nur ein ausgewählter Personenkreis (Vorstand, Riegenhauptleitung) hat Zugriff auf diese Daten. 
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 Vom TVB werden keine Personalien/Adressdaten zu Werbezwecken weitergegeben, allerdings 
behält sich der STV dieses Recht vor. Auf expliziten Wunsch einzelner Mitglieder kann das Sek-
retariat diese Datenweitergabe deaktivieren. 

 Benötigte Personalien zur Anmeldung an Wettkämpfen/Anlässen werden herausgegeben.  
 

Die Vereinswebsite des Turnvereins sowie die Social-Media-Kanäle werden regelmässig mit Infor-
mationen und Eindrücken aus dem Vereinsleben des TVB aktualisiert. Damit wird dem Umfeld der 
Vereinsmitglieder und weiteren Interessierten gezeigt, welche Aktivitäten der TVB verfolgt, welche 
Anlässe stattgefunden haben und was aktuell ansteht. 
Riegenmitglieder erklären sich damit einverstanden, dass 
 vom Turnverein an Trainings, Vereinsanlässen und Wettkämpfen Foto-/Videoaufnahmen der 

Riegenmitglieder gemacht werden können. 
 Fotos/Videos vom TVB online publiziert werden dürfen (Website, Facebook, Instagram, Print-

medien etc.). 
 redaktionelle Berichterstattungen (Text und Bild) über Veranstaltungen erstellt werden können. 
 sie auf Bildern/Videos erscheinen können, welche auch publiziert werden. 
 der TVB keine Bilder/Videos publiziert, die (im Ermessen der Verantwortlichen) offensichtlich in 

die Privatsphäre der Riegenmitglieder eindringen. 
 das Recht am eigenen Bild besteht. 
 Bilder/Videos von ihnen widerrufen werden können, wenn sie dies verlangen. 
 das Urheberrecht am Bild diejenige Person hat, welche das Bild aufgenommen hat. 

 
5. Qualitäten 

Riegenmitglieder zeichnen sich aus durch 
 Hilfsbereitschaft 
 Teamfähigkeit 
 Loyalität 
 Selbständigkeit 
 Disziplin 
 Fairplay / Fairness 
 Freundlichkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An der HV vom ……….……. genehmigt. 
 
Bleienbach, den ………………………………… 
 

Für den Turnverein Bleienbach 
 
Präsidium  Sekretariat 
 
 ...................................................................    ....................................................... 

28.02.2025

28.02.2025


